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Der Natur Raum geben – das wollen wir auch wieder 2023. Damit das auch für jeden 
und jede sichtbar wird, gibt es wie im Vorjahr eine gemeinsame Putzete. 

Am besten schon im zeiti gen Frühjahr – wenn das Gras noch niedrig, der Müll 
gut sichtbar ist und die Vogelbrut noch nicht begonnen hat. Für diese Akti on 
sind alle gefragt, die alleine, zu zweit oder als ganze Familie losziehen und 
sich ein Revier suchen, in dem der liegen gebliebene Müll aufgesammelt wird.

Damit das auch gut organisiert ist und 
keiner dem anderen in die Quere 
kommt, ist es am besten, wenn sich die 
Helfer/innen telefonisch anmelden 
und ihr Sammelgebiet angeben.

Ganz neu: 
Am letzten gemeinsamen Sammeltag, 
dem 25. Februar, gibt es von 10.30 - 
12.30 Uhr beim Bauhof eine gemein-
same Grillaktion mit Bürgermeister 
Andreas Frickinger und alle beteiligten 
Kinder und Jugendlichen erhalten 
dann ihr wohlverdientes Vesper. Die 
Abgabe ist aber auch noch am 27. Fe-
bruar 2023 möglich.

Die Sammelakti on kann ab sofort be-
ginnen. Besonders entlang von Straßen 
und Wegen, am Rand von Bächen und 
Brücken, Spielplätzen, an Hecken und 
Wandrändern liegt vieles, was dort 
nicht hingehört. Anmeldungen bei Ma-

nuela Flurer-Wiedmann, Tel. 
3497 (für Hengstf eld und Michel-
bach/Lücke) oder bei Lothar 
Schwandt (für Wallhausen), Tel. 
3552.

Wichti g:
Die Familien sind selbst für ihre Ak-
ti vitäten verantwortlich. 

Schon im Voraus dafür ein

herzliches Dankeschön! 
Für die Mitarbeit benötigen die 
Helfer Handschuhe, einen Eimer 
und entlang von befahrenen Stra-
ßen eine Warnweste. 

Die Naturhelden und die Ge-
meindeverwaltung freuen sich 
schon jetzt auf eure Beteili-
gung. 

Näheres auch unter 

www.gemeinde-wallhausen.de/

aktuelles/naturschutzprojekt.
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KKiinnddeerrggaarrtteenn
SScchhaattzzttrruuhhee WWaallllhhaauusseenn

WWoo:: iinn ddeerr KKuullttuurrhhaallllee iinn WWaallllhhaauusseenn

WWaannnn:: SSaammssttaagg ddeenn 1111..0022..22002233
vvoonn 1155::0000 UUhhrr bbiiss 1177::0000 UUhhrr

WWaass:: EEss wweerrddeenn KKiinnddeerrbbeekklleeiidduunngg,, 
SSppiieellssaacchheenn,, SScchhuuhhee uunndd 

vviieelleess mmeehhrr aannggeebbootteenn..
SSoonnssttiiggeess:: FFüürr ddaass lleeiibblliicchhee WWoohhll wwiirrdd eess  wwiieeddeerr eeiinn

KKuucchheennbbuuffffeett uunndd lleecckkeerree WWaaffffeellnn ggeebbeenn..
EEnnttsspprreecchheenndd ddeerr ggüüllttiiggeenn CCoorroonnaavveerroorrddnnuunngg
zzuumm MMiittnneehhmmeenn ooddeerr VVoorroorrttvveerrzzeehhrr..

TTiisscchhrreesseerrvviieerruunnggeenn bbeeii FFrraauu KKrraauuss uunntteerr ddeerr 
TTeelleeffoonnnnuummmmeerr 00117711//44886600995533

ooddeerr ppeerr WWhhaattssAApppp aabb ssooffoorrtt
Weitere Vorverkaufsstellen: 
• GetränkeCenter Wallhausen, Sprudelweg 4
• Klaus Martens, Blasinstrumente, Schrozberg, 
  Nonnenwaldstraße 10

Beginn: 19.00 Uhr

Besonderes Highlight im Kulturhaus Wallhausen

„Blech vom Feinsten“

Ernennung zur
Regierungsoberinspektorenanwärterin

Seit 01. September 2022 absolviert Anne Kiderlen ihr 6-monati-
ges Einführungspraktikum im Rahmen ihres Studiums Public 
Management im Rathaus. Durch die praktische Mitarbeit in den 
diversen Aufgabengebieten erhielt sie Einblicke in die verschie-
denen Verwaltungsabläufe und erlernte den praktischen Umgang 
mit Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften.
Verstärkt arbeitete sie im Bereich des Finanzwesens und im 
Hauptamt mit.
Sie wird noch bis Ende Februar im Rathaus tätig sein, bevor sie 
ihr Studium an der Verwaltungsschule Kehl fortsetzen wird.
Zu Beginn des Studiums wurde sie zur Beamtin auf Widerruf (zur 
Regierungsoberinspektorenanwärterin) ernannt. Bürgermeister 
Frickinger gratulierte ihr recht herzlich und überreichte die Er-
nennungsurkunde.

Was Sie beachten 
sollten, wenn Sie 

Fotos im 
Mitteilungsblatt 
in guter Qualität 
veröffentlichen 

möchten: 
• Bitte speichern Sie das 

unbearbeitete Bild ab. 

• Ihr Bild muss eine Auf-
lösung von 300 dpi ha-
ben (keine geringere 
Auflösung). 

• Das Bild nicht in eine 
Word-Datei einbetten, 
sondern als Grafik-Datei 
(jpg-, tif- oder pdf-
Datei) abspeichern. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGENAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
am Dienstag, 14. Februar 2023 um 19.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses

Tagesordnung
öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse
3. Breitbandausbau - Information über Projektstatus und wei-

terer Ausbau
4. Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Breit-

band Landkreis Schwäbisch Hall
5. Vergabe Erweiterung Netzwerk Rathaus Wallhausen um 

WLAN
6. Vergabe Standortanalyse Feuerwehrhaus Michelbach/Lücke
7.  Vergabe Ingenieurleistungen für Endausbau Baugebiete
8. Annahme von Spenden
9. Bekanntgaben/Verschiedenes
Die gesamte Einwohnerschaft ist zum Besuch der öffentlichen 
Sitzung eingeladen.

Bitte beachten:
Wir bitten um Einhaltung der Hygienevorschriften und Ab-
standsregelungen.

Einladung zur Sitzung 
des Ortschaftsrates Hengstfeld
Am Dienstag, den 28. Februar 2023 fi ndet eine öffentliche Sit-
zung des Ortschaftsrates Hengstfeld statt. Wir treffen uns um 
19.30 Uhr in der Verwaltungsstelle Hengstfeld.

Tagesordnungspunkte:
1. Bürgerfragestunde
2. Nachbesprechung von Viehmarkt 2023
3. Nutzung des Rathauses Hengstfeld
4. Bekanntgaben/Verschiedenes
Die gesamte Einwohnerschaft ist zum Besuch der öffent-
lichen Sitzung recht herzlich eingeladen.

BÜRGERINFORMATION
über die Brunnen W10 und 

W11 und die Wasserentnahme
Wir laden Sie herzlich am 13.02.2023 um 18.00 Uhr ins 
Gemeindehaus nach Schainbach ein. 
Frau Dr. Herrmann (GMP – Geotechnik Würzburg) und Wil-
helm Einsiedel werden Sie über die Brunnen und die Was-
serentnahme informieren. 
Gerne dürfen Sie auch Ihre Fragen stellen. 
Um die Beantwortung der Fragen reibungsloser zu gestal-
ten, bittet Frau Dr. Herrmann, dass Sie Ihre Frage vorab an 
die Eico-Quelle senden: 

w.einsiedel@eico-quelle.de
Vielen Dank und bis kommenden Montag.

Information, Beratung und Auskunft über
• Renten
• Medizinische und berufl iche Reha
• Kranken- und Pfl egeversicherung der Rentner
• Versicherungs- und Beitragsfragen
• Persönliche Beratung
• Sprechtag in Crailsheim in den Räumen der SBK, 

Brunnenstraße 28: Grundsätzlich immer montags, 
dienstags u. donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

• Beratung im Regionalzentrum der DRV BW in Schwä-
bisch Hall, Bahnhofstraße 28: Montag bis Freitag

Für persönliche Beratungen ist eine vorherige 
Terminvereinbarung unter 0791/97130-0 erforderlich!

Telefonische Beratung
Termine für telefonische Beratungen können unter Telefon 
0791/97130-0 vereinbart werden.

Videoberatung
Termine für Videoberatung können direkt im Internet ge-
bucht werden: www.drv-bw.de/videoberatung

Beratungen zur ergänzenden Altersvorsorge
Termine können unter 0791 97130-181 vereinbart werden

Sprechtage der Deutschen
Rentenversicherung in Crailsheim

Herausgeber: Bürgermeisteramt Wallhausen
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Andreas Frickinger, Telefon 0 79 55/9 38 10
Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich. 
Bei Wahlwerbung ist die jeweilige Partei oder Wählervereinigung 
für den Inhalt verantwortlich.
Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH
Postfach 11 03, 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90
Redaktionsschluss: jeweils Mittwoch 8.00 Uhr

Impressum:

Wegeschäden melden
Am Donnerstag, 23.02.2023 führt die 

Wegekommission ihre diesjährige 
Markungsrundfahrt durch.

Wenn Ihnen Wegeschäden bekannt 
sind, können Sie diese vorab gerne an 

Bürgermeister Andreas Frickinger 
(E-Mail: andreas.frickinger@gemeinde-

wallhausen, Tel. 9381-12) oder
Kämmerer Jürgen Rosenäcker 

(juergen.rosenaecker@gemeinde-wall-
hausen.de, Tel. 9381-14) melden.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

Feuerwehr-NOTRUF 112Feuerwehr-NOTRUF 112
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Widerspruch gegen die Übermittlung  
von Daten an das Bundesamt für das  
Personalmanagement der Bundeswehr
Es erfolgt ein Hinweis gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG auf das 
Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Abs. 1 des Soldaten-
gesetzes (SG) widersprechen zu können. Dies gilt nur bei der 
Anmeldung von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c 
Abs. 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgen-
de Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden: 
1. Familienname,
2. Vornamen, 
3. gegenwärtige Anschrift. 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung 
oder der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem 
Widerruf.

Inkrafttreten des Bebauungsplanes  
„Untere Buchklinge V, 1. Änderung“  
in Wallhausen
und seinen örtlichen Bauvorschriften
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Der Gemeinderat Wallhausen hat am 21.09.2022 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan „Untere Buchklinge V, 1. Än-
derung“ in Wallhausen sowie die Satzung über die örtlichen 
Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan nach § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.
Maßgebend sind Bebauungsplan mit Textteil (planungsrecht-
liche Festsetzungen) und Begründung sowie die Satzung über 
die örtlichen Bauvorschriften vom 21.09.2022, gefertigt vom 
Landratsamt, Fachbereich Kreisplanung.
Der Bebauungsplan „Untere Buchklinge V, 1. Änderung“ 
sowie die Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zu die-
sem Bebauungsplan treten mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
Jeder kann den Bebauungsplan sowie die Satzung über die 
örtlichen Bauvorschriften einschließlich Begründung und Text-
teil beim Bürgermeisteramt während der üblichen Dienststun-
den einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über 
die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der 
in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich oder elektronisch beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB 
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn 
der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, 
wird hingewiesen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
Mängel in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 
gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung dieser Sat-
zung schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde 

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung be-
gründen soll, geltend gemacht worden ist. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie der Sat-
zung über die örtlichen Bauvorschriften ist im folgenden Kar-
tenausschnitt dargestellt.
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WALLHAUSEN

gez. Frickinger
Bürgermeister

LANDRATSAMTLANDRATSAMT

112: Eine Nummer,  
die im Gedächtnis bleiben sollte
Ob bei einem Brand, einem Verkehrsunfall oder im Haushalt: 
Gibt es einen Notfall, muss es plötzlich schnell gehen. Das 
Handy wird gezückt, der Notruf 112 gewählt – im Landkreis 
Schwäbisch Hall meldet sich dann die integrierte Leitstelle. Um 
exakt die richtigen Helfer lossenden zu können, benötigt man 
dort einige Informationen von dem Anrufenden. „Dafür zieht 
man die fünf sogenannten ‚W‘-Fragen zurate“, so Joachim 
Wagner, Kreisbrandmeister im Landkreis Schwäbisch Hall.
Die 5 „W“-Fragen: Das sind die wichtigsten Informationen, 
die der Disponent am anderen Ende der Leitung benötigt:
1. Wo ist der Notfallort: Straße, Hausnummer und Ort, wo der 
Notfall passiert ist. Je präziser beschrieben wird, wo genau die 
Hilfe benötigt wird, desto schneller sind die Rettungskräfte am 
richtigen Einsatzort.
2. Was ist passiert? Abhängig davon, ob es sich um einen 
Unfall, ein Feuer oder eine sonstige technische Hilfeleistung 
handelt, werden unterschiedliche Einsatzkräfte und Fahrzeuge 
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alarmiert – beim Müllcontainerbrand kommt die Feuerwehr mit 
einem Löschfahrzeug, bei einer technischen Hilfeleistung, wie 
einem schweren Verkehrsunfall, werden andere Hilfsmittel 
benötigt.

3. Wer ruft an? Wenn eine Einsatzstelle beispielsweise im 
Wald schwer zu finden ist, ist es für die Kräfte hilfreich, dass 
die Leitstelle den Anrufer noch einmal kontaktieren kann. Tei-
len Sie dem Disponenten deshalb unbedingt mit, unter welcher 
Telefonnummer Sie für Rückfragen aktuell erreichbar sind.

4. Wie viele Betroffene? Schätzen Sie die Zahl der betroffe-
nen Personen, ihre Lage und die Verletzungen. Geben Sie bei 
Kindern auch das – gegebenenfalls geschätzte – Alter an!

5. Warten auf Rückfragen! Aufregung und Anspannung sind 
normal – schließlich wählt man nicht jeden Tag den Notruf! 
Falls in der Hektik eine wichtige Angabe vergessen wurde, 
werden die routinierten Leitstellenmitarbeiter das abfragen. 
Daher gilt: Nie als erster auflegen, sondern warten, bis der 
Disponent erklärt, dass er alle benötigten Informationen hat.
„Mit dem Tag des Notrufs wird alljährlich zum 11. Februar auf 
die wichtige Notrufnummer 112 aufmerksam gemacht“, sagt 
Landrat Gerhard Bauer. „Sie steht europaweit für die schnelle 
und qualifizierte Hilfe durch unsere Feuerwehren und Ret-
tungskräfte. Diese Nummer zu kennen, kann im Notfall Leben 
retten.“ 

Info
„Badele und Württele“: Um auch Kinder mit dem Notruf ver-
traut zu machen, zeigen der Feuerwehrlöwe „Badele“ und sein 
Freund, der kleine Elefant „Württele“, wie kinderleicht es ist, 
unter 112 einen Notruf abzusetzen. Zu sehen sind die beiden 
im Animationsclip des Landesfeuerwehrverbands Baden-
Württemberg unter https://www.youtube.com/watch?v=Yk-
vIxq9mmI8. 

Wichtige Nummern:
112: Feuerwehr und Rettungsdienst
110: Polizei
116117: Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Giftnotzentrale: 0761/19240
0791/19222: Krankentransport

Notruf-App „nora“
Die App „nora“ ermöglicht es in Notsituationen, ganz ohne zu 
sprechen, einen Notruf abzusetzen. Insbesondere Menschen 
mit Hör- oder Sprachbehinderungen können über „nora“ 
schnell und einfach Kontakt zu den Leitstellen von Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Polizei im gesamten Bundesgebiet auf-
nehmen. Die App ist kostenfrei für iOS und Android zum Down-
load verfügbar. 

Terminvereinbarung in den Führerscheinstellen 
und Zulassungsstellen 
Zur Vermeidung von Wartezeiten und zur besseren Planbarkeit 
müssen Besucherinnen und Besucher der Führerschein- und 
Zulassungsstellen in Schwäbisch Hall und Crailsheim seit ei-
niger Zeit vorab einen Termin vereinbaren. 
Die Terminvereinbarung für die Führerscheinstellen ist mit 
wenigen Klicks online über die Homepage des Landratsamtes 
möglich. Eine Terminbuchung ist maximal vier Wochen im 
Voraus möglich. Die Buchung wird im Anschluss per E-Mail 
bestätigt. 
Für Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben, on-
line einen Termin zu vereinbaren, seht die telefonische Termin-
vereinbarung (Schwäbisch Hall: 0791/755-8866 bzw. Crails-
heim: 07951/492-9997) zur Verfügung. 
Alle Anträge können auch weiterhin über die Rathäuser ge-
stellt werden. 
Die Terminvereinbarung für die Zulassungsstellen in Schwä-
bisch Hall und Crailsheim erfolgt ebenfalls online über die 
Homepage des Landkreises. Termine können maximal fünf 
Wochen im Voraus vereinbart werden. Nur in Ausnahmefällen 
können Termine telefonisch vergeben werden. Außerbetrieb-
setzungen können gerne auch über die Rathäuser beantragt 
werden. 

Die Onlineterminreservierung für die Führerschein- und Zu-
lassungsstellen ist auf der Landkreis-Homepage zu finden: 
www.LRASHA.de > Bürgerservice > Elektronische Dienste > 
Onlineterminreservierung oder direkt auf der Startseite unter 
„KFZ & Zulassung“.
(https://www.lrasha.de/de/buergerservice/elektronische-diens-
te/onlineterminreservierung ) 

Die wichtigsten Informationen  
rund um das „Wohngeld Plus“
Seit 1. Januar gilt in ganz Deutschland die neue Wohngeld-
reform. Das neue „Wohngeld Plus“ bringt einiges an Ver-
änderung. Hier sind die wichtigsten Informationen zusam-
mengefasst. 
Was ist das Wohngeld?
Das Wohngeld wird als Zuschuss an Personen geleistet, die 
ihre Wohnkosten kaum selbst bewältigen können. Besonders 
die steigenden Lebenshaltungskosten und die erheblich an-
gestiegenen Energiepreise sind für viele Menschen ein großes 
Problem. 

Was ändert sich mit der Wohngeldreform?
Die bisherigen Wohngeldsätze erhöhen sich deutlich. Im 
Schnitt können Berechtigte mit einer Verdoppelung der bishe-
rigen Sätze rechnen. Auch viele, deren Einkommen bislang die 
Grenzen für einen Wohngeldanspruch überschritten haben, 
werden durch die Reform erstmals einen Anspruch auf Wohn-
geld erhalten. Das Wohngeld wird ab 2023 um durchschnitt-
lich 190 Euro pro Monat erhöht. Das ist doppelt so viel wie 
bisher. 

Wie wird die Höhe des Wohngeldes festgelegt?
Die Höhe des Wohngeldes berechnet sich nach der Anzahl 
der zu berücksichtigenden Haushaltmitglieder, der zu berück-
sichtigenden Miete des Wohnraums oder der Belastung bei 
selbst genutztem Wohneigentum, den Miet- bzw. Belastungs-
höchstgrenzen, der in der jeweiligen Gemeinde oder Stadt 
geltenden Mietstufe sowie dem Gesamteinkommen der zu 
berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. 
Rund 90 % der Wohngeldempfänger leben in Miete, aber auch 
Eigentümerinnen und Eigentümer können Wohngeld beantra-
gen, um etwa Kredite bezahlen zu können, sog. Lastenzu-
schuss. 

Werden auch die steigenden Heizkosten im Wohngeld 
berücksichtigt?
Mit einer neuen dauerhaften Heizkostenkomponente im Wohn-
geld wird dafür gesorgt, dass die Menschen die steigenden 
Heizkosten bezahlen können. Außerdem wird eine Klimakom-
ponente eingeführt, um steigende energetische Sanierungs-
kosten in den Mieten abzudecken. 

Wer ist vom Wohngeld ausgeschlossen?
Wer Hartz IV oder jetzt Bürgergeld, staatliche Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung oder Ausbildungsförderung 
nach dem BAföG bezieht, bekommt kein Wohngeld, weil in 
diesen Leistungen bereits ein Anteil für Wohnen enthalten ist.

Wie kann das Wohngeld beantragt werden?
Beantragen können die Bürger und Bürgerinnen des Land-
kreises Schwäbisch Hall Wohngeld über die Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen beim Landratsamt Schwäbisch Hall. Hin-
weis: Die Städte Schwäbisch Hall und Crailsheim haben eine 
eigene Wohngeld-Zuständigkeit. Dort wohnende Antragsteller 
wenden sich bitte direkt dorthin. 
Die Antragsformulare finden Sie auf der Homepage des Land-
rats-amtes Schwäbisch Hall www.LRASHA.de.

Hinweise: 
Längere Bearbeitungsdauer
Durch die Wohngeldreform wird bundesweit eine Verdreifa-
chung der Berechtigten von 600.000 auf zwei Millionen Haus-
halte erwartet.
Dies bedeutet eine hohe zusätzliche Arbeitsbelastung in den 
Wohngeldstellen. Die Wohngeldstelle beim Landratsamt wurde 
daher personell aufgestockt. Dennoch werden die Bearbei-
tungszeiten und damit auch die Auszahlungen wegen des sehr 
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kurzfristigen Gesetzesbeschlusses und der erhöhten Zahl der 
Anspruchsberechtigten länger als gewohnt dauern. Dafür bittet 
das Landratsamt um Verständnis.

Wohngeld-Plus-Rechner
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen hat auf seiner Homepage unter www.bmwsb.bund.
de einen vorläufi gen Wohngeld-Plus-Rechner bereitgestellt, 
über den interessierte Bürger vorab prüfen können, ob sie zum 
anspruchsberechtigten Personenkreis gehören. 

FÜR DIE LANDWIRTSCHAFTFÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Digitaler Stammtisch 
für Lernort-Bauernhof-Betriebe
Die Landwirtschaftsämter der Landkreise Schwäbisch Hall, 
Hohenlohe, Main-Tauber und Rems-Murr laden in Kooperation 
mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems 
zum dritten digitalen Stammtisch für Lernort-Bauernhof-Be-
triebe ein. 
Die Veranstaltung fi ndet am Dienstag, 14. Februar 2023 
von 19.30 bis ca. 21.00 Uhr statt.
Die Teilnehmenden erhalten neue Anregungen für die Gestal-
tung von Lernstationen zum Thema „Getreide“ und Informatio-
nen zum Kochen mit Kindern in der Natur. Außerdem gibt es 
auch Zeit für den Austausch untereinander.
Eine Anmeldung ist bis Montag, 13. Februar 2023 per 
E-Mail möglich unter jennifer.duechs@main-tauber-kreis.de 
(Betreff „Stammtisch Lernort Bauernhof“).

UNSERE JUBILAREUNSERE JUBILARE

Unsere besten Wünsche zum Geburtstag
am Sonntag, 12.02.
Frau Rosa Stecher, Roßbürg, 90 Jahre

Wir gratulieren der Jubilarin sehr herzlich und 
wünschen ihr für das neue Lebensjahr alles 
Gute, vor allem aber Gesundheit.

Frau Frieda Walch feierte 
ihren 85. Geburtstag

Am Montag, 06. Februar 2023 
beging Frau Frieda Walch 

aus Michelbach an der Lücke ihren 85. Geburtstag. 

Bürgermeister Andreas Frickinger 
gratulierte der Jubilarin persönlich 
und namens der Gemeinde zu ih-
rem Ehrentag sehr herzlich und 
überreichte ihr ein kleines Ge-
schenk.

Wir wünschen Frau Walch 
Gesundheit, Zufriedenheit und 

noch viele glückliche Jahre.

ZUR MUSEZUR MUSE

(© Monika Minder)
aber wir können die Geschwindigkeit bestimmen.Die Zeit legt sich nicht zur Ruh,

SCHULNACHRICHTEN/WEITERBILDUNGSCHULNACHRICHTEN/WEITERBILDUNG

Tag der Offenen Tür

Realschule August-Ludwig-Schlözer-Schule 
in Kirchberg an der Jagst
Für die zukünftigen Schülerinnen, Schüler und Eltern der 
Klassen 5:
Donnerstag, 16. Februar 2023 um 16.00 Uhr, Treffpunkt 
Aula
• Persönliche Beratung
• Angebote im Bereich der Ganztagesbetreuung
• Sozialarbeit
• Sozialcurriculum
• Förderangebote
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
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Wiederholung Infoveranstaltung  
der Schloss-Schule Kirchberg für Eltern  
von Viertklasskindern
Am Mittwoch, den 15. Februar 2023 um 19.30 Uhr lädt die 
Schloss-Schule Kirchberg zu ihrer zweiten Infoveranstaltung 
(Hybridveranstaltung) ein. Eine Anmeldung ist über die Web-
site der Schule möglich.
Ziel ist es in einer offenen Fragerunde die Eltern über den 
Schulwechsel nach Klasse 4 zu informieren, und die vielfälti-
gen pädagogischen Themen und Möglichkeiten, welche es für 
die Schülerinnen und Schüler gibt, zu erläutern.
Alle interessierten Eltern von Grundschulkindern sind herzlich 
eingeladen! Die Veranstaltung findet als Hybridveranstaltung 
statt, bei der man vor Ort oder auch online teilnehmen kann. 
Die Anmeldung kann online über die Website der Schloss-
Schule durchgeführt werden. 
Info: Die Anmeldungen für die zukünftigen Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5 laufen noch bis zum Mittwoch, 01. März 
2023.
Bitte vereinbaren Sie über die Aufnahmeleiterin Eva Krewenka 
einen Termin (Tel. 07954/9802-12).

Albert-Schweitzer-Gymnasium Crailsheim
Einladung zum Nachmittag der offenen Tür am Albert-
Schweitzer-Gymnasium 
Das Albert-Schweitzer-Gymnasium lädt alle interessierten 
Viertklässlerinnen und Viertklässler und deren Eltern herzlich 
dazu ein, den diesjährigen Nachmittag der offenen Tür am 
02.03.2023 um 15.30 Uhr zu besuchen. Aufgrund des großen 
Interesses findet eine zweite Begrüßungsrunde um 15.50 Uhr 
statt.
Der Nachmittag der offenen Tür bietet Eltern und den zukünf-
tigen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern einen Einblick in 
die mit modernster Technik ausgestatteten Fachräume und 
Klassenzimmer und auch das Lehrerkollegium lädt zum Ken-
nenlernen ein.
Der diesjährige Nachmittag der offenen Tür soll auf informative 
und unterhaltsame Art viele Einblicke in das Leben und den 
Alltag am Albert-Schweitzer-Gymnasium geben und damit 
eine Entscheidungshilfe für die Wahl einer weiterführenden 
Schule bieten.
Schon neugierig? Dann besuchen Sie doch vorab unseren 
virtuellen Rundgang, um sich ein detailliertes Bild unserer 
Schulgemeinschaft und der Räumlichkeiten zu machen. Unser 
Rundgang ist ab sofort unter www.asg-crailsheim.de sowie 
über den QR-Code abrufbar. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

IM NOTFALL BEREITIM NOTFALL BEREIT

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den  
gesamten Landkreis Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei
oder 0791/19222  (DRK-Leitstelle)
Werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa., So. und Feiertage   8.00 bis 8.00 Uhr

Zentrale Notfallpraxis im Landkreis Schwäbisch Hall:
DIAK Schwäbisch-Hall, Diakoniestraße 10, Tel. 0791/753-4567
Öffnungszeiten jeweils an Wochenenden und Feiertagen von 
8.00 bis 22.00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst
Tel. 0180/3112005

Kinder- und jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst
Zentrale Rufnummer: 01803/112001

HNO-Notfallpraxis Heilbronn
Tel. 0180/5120112
Sa., So. und Feiertage, 10.00 bis 20.00 Uhr

Rettungsdienst
Rufnummer 1 12

Zahnarzt
Zentrale Rufnummer: Telefon 0761/12012000

Öffentlicher Defibrillator (AED)
DS-Gebäude, Kirchenweg 32, 74599 Wallhausen 

Apotheken-Notdienst
10.02. Flügelau-Apotheke Crailsheim
11.02. Apotheke in Roßfeld
12.02. Schönebürg-Apotheke Crailsheim 
13.02. Schloss-Apotheke Kirchberg
14.02. Rats-Apotheke Crailsheim
15.02. Kreuzberg-Apotheke Crailsheim 
16.02. Fichtenau-Apotheke

Öffentlich zugänglicher Defibrillator (AED):
DS-Der Seniorendienst, Kirchenweg 32, Wallhausen

KIRCHLICHE NACHRICHTENKIRCHLICHE NACHRICHTEN

Allgemeine kirchliche Nachrichten
Wochenspruch zum Sonntag, 12. Februar 2023 – Sexage-
simä – 
Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure 
Herzen nicht.
(Hebräer 3,15)

Andachten und Gottesdienste auf dem „Good News für 
Hohenlohe“-Kanal:
Herzliche Einladung zum Livestream-Gottesdienst auf dem 
Good-News-Kanal am Sonntag, 12. Februar aus Lendsiedel.
Die Telefon-Andachten können Sie täglich unter der Num-
mer 07936/3199990 anhören.

Chorworkshop mit Inspiration
Am Samstag, 1. April, bietet das Bezirkskantorat Blaufelden 
einen ganztägigen Chorworkshop an. Die Teilnehmer*innen 
lernen gemeinsam mit dem Chor Inspiration Lieder aus Gos-
pel- und Popularmusik kennen.
Die Leitung hat Bezirkskantorin Stefanie Pfender.
Der Workshop beginnt um 9.30 Uhr in der Ev. Tagungsstätte 
Wildbad bei Rothenburg/Tauber und endet gegen 17.30 Uhr.
Infos und Anmeldung bitte bis 1. März beim Bezirkskantorat 
Blaufelden unter bezirkskantorat.blaufelden@elk-wue.de. 
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Evangelische Kirchengemeinde  
Wallhausen und Schainbach

Sonntag, den 12. Februar 2023
9.15 Uhr Winterkirche im Gemeindehaus 
in Schainbach mit Prädikant Wolfgang 
Boese aus Brundorf 

 10.30 Uhr Gottesdienst in Wallhausen mit Prädikant Wolf-
gang Boese aus Brundorf

  Das Opfer der Gottesdienst ist für die Diakonie in 
der Landeskirche bestimmt.

Der Gottesdienst aus Wallhausen wird zudem live über 
YouTube gestreamt und ist demnach auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt abrufbar unter dem Link: 
www.wallhausen-schainbach.de
Montag, den 13. Februar 2023
 19.30 Uhr Der Schainbacher Chor trifft sich in Schainbach 

im Gemeindehaus.
Dienstag, den 14. Februar 2023 
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus 
  in Wallhausen. 
  Thema: Wir feiern Fasching mit großem Frühstück
Mittwoch, den 15. Februar 2023
 14.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Wallhausen 
  im Gemeindehaus
Freitag, den 17. Februar 2023
 19.00 Uhr Lobpreis am Abend im Gemeindehaus 
  in Wallhausen
Sonntag, den 19. Februar 2023
 10.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Wallhausen 
  mit Pfarrer Reinhard Hoene aus Gaggstatt
Der Gottesdienst aus Wallhausen wird zudem live über 
YouTube gestreamt und ist demnach auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt abrufbar unter dem Link: 
www.wallhausen-schainbach.de

Vakatur-Vertretung:
Für die Zeit der Vakatur übernimmt Pfarrer Reinhard Hoene 
aus Gaggstatt (Tel. 07954/618, Reinhard.Hoene@elkw.de) die 
Vertretung im Pfarramt. An ihn kann man sich wenden u. a. 
bei Tauf- und Trauanfragen oder bei seelsorgerlichen Anliegen.

Bei Beerdigungen ist Pfarrer Hansjörg Wittlinger aus  
Lendsiedel (Tel. 07954/925840, Hansjoerg.Wittlinger@elkw.
de) Ansprechperson.

Unsere Pfarramtssekretärin, Andrea Ziegelbauer, ist  
im Pfarrbüro dienstags von 8.30 Uhr - 11.30 Uhr unter  
Tel. 07955/2279, und mittwochs von 8.30 Uhr – 11.30 Uhr 
unter Tel. 07955/926238 erreichbar, ansonsten per E-Mail:  
pfarramt.wallhausen@elkw.de.

Evangelische Kirchengemeinde  
Hengstfeld-Michelbach/Lücke

Sonntag, 12. Februar 2023 – Sexagesimä  
10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit 
Pfarrer Bastian Hein und Christian Fleischmann 
in Michelbach/Lücke.
Das Opfer ist für die Diakonie in der Landes-
kirche bestimmt.
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 10.00 Uhr  Kinderkirche im Gemeindehaus 
  in Michelbach/Lücke.
 14.00 Uhr Kaffeenachmittag im Gemeindehaus 
  in Hengstfeld.
Montag, 13. Februar 2023
 19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Gemeindehaus 
  in Wallhausen
Mittwoch, 15. Februar 2023
 16.00 Uhr Konfi rmandenunterricht in Hengstfeld 
  im Gemeindehaus
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe in Hengstfeld 
  im Gemeindehaus
Donnerstag, 16. Februar 2023
 9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in Hengstfeld.
 14.30 Uhr Seniorenkreis im Gemeindehaus in Hengstfeld. 

Hannelore Seibold spricht zum Thema: 
  „Alles hat keine Zeit?“
Sonntag, 19. Februar 2023 – Estomihi –
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hansjörg Wittlinger in 

Hengstfeld in der Kirche.
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Hansjörg Wittlinger in 

Michelbach/Lücke in der Kirche.
Kaffeenachmittag
Für unseren Kaffeenachmittag am 12. Februar bitten wir herz-
lich um Kuchenspenden. Wer gerne etwas backen möchte, 
darf sich bei Helga Zobel melden (Tel. 2563).

Katholische Kirchengemeinde St. Michael 
Rot am See/Wallhausen/Kirchberg

Pfarrbüro: 
Am Eichenhain 2, 74585 Rot am See, 
Telefon 07955/925043,
E-Mail: StMichael.RotamSee@drs.de

Bürozeiten: Unser Pfarrbüro ist mittwochs 
von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt.

Pfarrer Bernhard Fetzer
Telefon 07955/925045

Gemeindereferentin Petra Dostan
Telefon 07935/726438
Beerdigungsdienst: Pfarrer Bernhard Fetzer

Kirchen geöffnet
Unsere Pfarrkirche St. Michael in Rot am See ist dank der 
Bereitschaft von Freiwilligen aus der Gemeinde auch außer-
halb der Gottesdienste zum persönlichen Gebet geöffnet von 
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Vielen Dank für diesen ehrenamtlichen 
Dienst!

6. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: Sir 15, 15-20; 1 Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37
Samstag, 11. Februar:
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Segnung der Erstkommunion-

kerzen in Langenburg
Sonntag, 12. Februar:
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Schrozberg
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Rot am See
Gottesdienste an den Werktagen
Dienstag, 14. Februar:
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Langenburg
 19.00 Uhr Gottesdienst zum Valentinstag in Gerabronn
Mittwoch, 15. Februar:
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Bartenstein
Donnerstag, 16. Februar:
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Blaufelden

7. Sonntag im Jahreskreis
Schriftlesungen: Lev 19, 1 - 2.17-18; 1 Kor 3, 16-23; Mt 5, 38-48
Samstag, 18. Februar:
 18.30 Uhr Eucharistiefeier in Kirchberg
Sonntag, 19. Februar:
 9.00 Uhr Eucharistiefeier in Gerabronn
 10.30 Uhr Eucharistiefeier in Blaufelden
 10.30 Uhr Wortgottesfeier in Schrozberg

Gottesdienste an den Werktagen
Mittwoch, 22. Februar – Aschermittwoch
 9.00 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche 
  in Schrozberg
 17.00 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche 
  in Gerabronn
 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Austeilung der Asche 
  in Rot am See

Mehr Geschmack ins Leben bringen
„7 Wochen - gut gewürzt“ lautet in diesem Jahr das Motto der 
Fastenzeit-Aktion für Familien und Paare. Wöchentliche, kos-
tenfreie Impulse, von Aschermittwoch bis Ostern sollen zum 
Nachdenken und Austauschen anregen. Für Paare und Fami-
lien gibt es unterschiedliche Angebote. Sie erhalten die Impul-
se per Post, per E-Mail oder per Link aufs Smartphone.
Interessierte Paare können sich online auf der Website 
www.7wochengutgewuerzt.de zur Fastenaktion anmelden. 
Auch für Familien erfolgt die Anmeldung online über die Home-
page. Der Anmeldeschluss für den Versand per Post ist der 
12. Februar. Den ersten Impuls gibt es am 24. Februar. Die 
bereits veröffentlichen Briefe stehen anschließend online unter 
www.7wochengutgewuerzt.de zum Download verfügbar.
Bei der Aktion handelt es sich um ein bundesweites Angebot 
der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung, das 
auch von der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgestaltet wird.

Valentinsgottesdienst 
„Wie die Liebe im Alltag schmackhaft bleibt“
Dieses Jahr wollen wir mit allen Verliebten einen Gottesdienst 
zum Thema „Wie die Liebe im Alltag schmackhaft bleibt“ feiern.
Herzliche Einladung am Tag des heiligen Valentin am Diens-
tag, 14. Februar um 19.00 Uhr in die katholische Kirche in 
Gerabronn!
Im Anschluss an die Feier stoßen wir mit einem Glas Sekt auf 
die Liebe an.
Veranstalter:  Gottesdienst Team unserer Seelsorgeeinheit
Kontakt:   Gemeindereferentin Petra Dostan

Diakoniestation Blaufelden 
www.diakoniestation-blaufelden.de
Bürozeiten Mo. – Do. 8.00 – 16.30 Uhr
  Fr.  8.00 – 13.00 Uhr
Hauswirtschaft/Familienpfl ege
Barbara Reszies, Tel. 07953/886-17
Betreuung: Martina Hahn, Tel. 07953/886-34
Essen auf Rädern/Hausnotruf
Waltraud Fetzer, Tel. 07953/886-25
Pfl egeteam Wallhausen: Tel. 07955/7841 
Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen
Einsatzleitung: Tel. 0171/5775934
Kontaktadresse: Hospizverein Blaufelden, Hauptstraße 11, 
74572 Blaufelden, kontakt@hospiz-blaufelden.de
www.kirchenbezirk-blaufelden.de/Einrichtungen/Hospiz 

AUS DEM VEREINSLEBENAUS DEM VEREINSLEBEN

Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke
Der Förderverein Bürgerhaus Michelbach/Lücke 
lädt herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am

Sonntag, den 12.03.2023 um 18.00 Uhr
im Bürgerhaus in Michelbach/Lücke.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung 
2.  Bericht der Schriftführerin für 2021 und 2022
3.  Kassenbericht für 2021 und 2022
4.  Bericht Kassenprüfer für 2021 und 2022
5.  Grußwort Bürgermeister Herr Frickinger
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6.  Entlastung für 2021 und 2022
7.  Ehrungen für 2021 und 2022
8.  Ausblick 2023
9.  Verschiedenes

Wünsche und Anträge sind schriftlich bis Freitag, 03.03.2023 
an den 1. Vorsitzenden, Dirk Karst, Kreuzweg 1, einzureichen.

Auf eine rege Teilnahme freut sich die Vorstandschaft

Liederkranz 1883  
Michelbach/Lücke-Gailroth
Einladung zum Stammtisch an alle Sängerinnen und Sän-
ger des Liederkranzes Michelbach/Lücke-Gailroth
am Donnerstag, 16. Februar 2023 um 19.00 Uhr zum Stamm-
tisch im Deutschen Haus in Michelbach/Lücke.
Wenn jemand seine Notenmappen gerne haben möchte, bitte 
melden bei Elfriede oder Karl Heinz.

SpVgg. Hengstfeld-Wallhausen
Abteilung Fußball
Einladung zur Abteilungsversammlung der 
Fußballabteilung
Mittwoch, 22.02., 20.00 Uhr, 
Vereinsheim der SpVgg Hengstfeld
Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Rückblick, Aktuelles, Vorschau
3. Wahlen
4. Sonstiges

Hengstfelder Fasching 2023
Der absolute Wahnsinn, volle Hütte, Riesenstimmung, nach 2 
Jahren Zwangspause konnte endlich wieder richtig gefeiert 
werden. Tolle Kostüme, DJ Chorly in Bestform, Jung und Alt 
waren in bester Stimmung. Hier ein paar Bilder, viel mehr auf 
unserer Facebook-Seite. 
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Safthaisle Gemeinschaftsmosterei  
Schnelldorf und Umgebung
Liebe Freunde des Safthaisles,
für die kalte Jahreszeit können wir Ihnen etwas Wärmendes 
anbieten:
Unser leckerer Punsch ist noch vorrätig, es gibt ihn im 3- und 
5-Liter-Beutel.
Unsere Öffnungszeiten für den Laden in der Feuchtwanger 
Straße 35 sind jeden Samstag von 10.00 - 11.30 Uhr.
Schauen Sie vorbei und probieren Sie unsere Säfte vor Ort.
Es grüßt Sie Ihre Safthaisle-Team.

SV Brettheim
Erster Brettheimer Fasching 2023
Am kommenden Samstag, den 11.02.2023 findet der 1. Fa-
schingsball in der Turn- und Festhalle in Brettheim statt.
Veranstalter: SV Brettheim 1954 e. V.
Bewirtschafter: Brettheimer Vereinsheim e. V.
Für Stimmung sorgt die Band Würzbuam!
In verschiedenen Mottobars ist für jeden Geschmack etwas 
dabei! Eintritt: 9,00 EUR, Einlass ab 19.30 Uhr! 
Alle Faschingsfans sind zu diesem Faschingshighlight herzlich 
eingeladen.

Bezirksimkerverein Gerabronn
Honigverköstigung und Kreativwerkstatt Öffentlichkeits-
arbeit am 15.2.2023 ab 18.30 Uhr
Welche Geschmacksvielfalt steckt in unserem Honig? Wie 
können wir der Bevölkerung die wertvolle Arbeit der Bienen 
und Imker näherbringen? Wie können wir uns als Verein in der 
Öffentlichkeit präsentieren? Mit diesen Fragen möchten wir 
uns bei unserem nächsten Treffen am 15.02.2023 ab 18.30 
Uhr bei Hans Laritz in Ehringshausen 7 beschäftigen.

Bitte bringt eine Honigauswahl mit. Wir sind gespannt auf die 
unterschiedlichen Geschmackserlebnisse.
Bei Fragen vorab stehen euch Erich Rothfuß (Tel. 07952/8103) 
und Katrin Pommert (07952/921080) gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme! Die Vorstandschaft

WAS SONST NOCH INTERESSIERTWAS SONST NOCH INTERESSIERT

Aktive Junge Christen
Herzliche Einladung zum nächsten Offenen Abend am Sams-
tag, 11.02.2023 um 20.00 Uhr mit Karin Neff zum Thema „In-
credible India – Gott sieht jeden Einzelnen“. 
Der Offene Abend findet als Hybridveranstaltung statt, zum 
einen als Präsenzveranstaltung im Gemeindehaus Blaufelden 
und zum anderen wie gewohnt online. Alle weiteren Infos sowie 
den Link zu den Veranstaltungen findet ihr auf www.ajc-ev.de. 

Hunger 
ist das Letzte.

Save the Children Deutschland e. V.
IBAN: DE92 1002 0500 0003 2929 12
Sti chwort: Hunger ist das Letzte
www.savethechildren.de

Wir haben die Chance, 
etwas dagegen zu tun! 
Jetzt spenden!

BAUZEICHNER (M/ilv/D)

Für unser Architekturbüro in Ilshofen 
suchen wir einen Bauzeichner m/w/d 

in Teilzeit /Vollzeit. 
Gerne auch Wiedereinsteiger(in). 

Das erwartet Sie bei uns: 
Bauaufgaben aus dem Gewerbe

und Industriebau, kommunales Bauen, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser, 

Gebäudeenergieberatung 
Ihr Aufgabengebiet: 

Erstellen von Entwurfs-, Bauantrags
und Werkplanung 

und/oder Gebäudeenergieberatung 

Sie besitzen: 
Kenntnisse in 

Nemetschek Allplan, 
Teamfähigkeit und Flexibilität 

Die Gemeinde Blaufelden
(rund 5.400 Einwohner) liegt verkehrsgünstig 
im Landkreis Schwäbisch Hall. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis 

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter (m/w/d) 
als stellvertretende Amtsleitung der Kämmerei

 (in Vollzeit, 100%)

Ihr Aufgabengebiet:
–  Wesentliche Beteiligung an der Haushaltsplanung, Bericht-

erstattung und Statistik sowie den Jahresabschlussarbeiten
–  Anlagenbuchhaltung
–  Erhebung der kommunalen Steuern und Gebühren
–  Wasser- und Abwasserabrechnung
–  Einführung des § 2b UStG
–  Überwachung und Durchführung des Mahnwesens
–  Beteiligung an der ständigen Weiterentwicklung des Neuen 

kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
–  Stellvertretung der Amtsleitung

Ihr Profi l:
–  Mindestens Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n 

oder gleichwertige Qualifi kation
–  Erfahrung im Bereich Rechnungswesen
–  Ideal sind erste Berufserfahrungen im Bereich kommunaler 

Haushalt, dies ist jedoch keine zwingende Voraussetzung
–  Einsatzbereitschaft und überdurchschnittliches Engagement 

zur Einarbeitung in neue Tätigkeitsfelder sowie der Teilnahme an 
Fortbildungen

–  Teamfähigkeit
–  Belastbarkeit

Das Arbeiten im Homeoffi ce kann nach Absprache ermöglicht wer-
den. Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) je nach Qualifi kation bis zu Entgeltgruppe E 9c. 

Lust auf ein frisches Team in familiärem Arbeitsumfeld?
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 09. März 
2023 an die Gemeindeverwaltung Blaufelden, Frau Larissa Rieger, 
Hindenburgplatz 4, 74572 Blaufelden, Tel.: 07953 / 884-37, e-mail: 
larissa.rieger@blaufelden.de.

Informationen zur Gemeinde Blaufelden fi nden Sie unter 
www.Blaufelden.de. 

GARTENFREUND GESUCHT
für gemeinsames Gärtnern 
in meinem Garten in Hengstfeld

Telefon 0 79 55/5 38



Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
baldmöglichst in Voll- oder Teilzeit einen

Sie bearbeiten eingehende Dateien, setzen die Anzeigen 
mit InDesign in Farbe und s/w und haben den dabei 
nöti gen Kundenkontakt.

Als gleichwerti ge Alternati ve dazu suchen wir einen

Mitarbeiter (m/w/d) im Textsatz

zum Anlernen in die Text- und Bildbearbeitung für die 
von uns herzustellenden Mitt eilungsblätt er. Eine Ausbil-
dung in einem kaufmännischen Beruf wäre für Ihre 
Aufgabe sehr von Vorteil.
Wichti ge Voraussetzung für die Einarbeitung in Ihr neues 
Aufgabengebiet sind ein sicherer Umgang mit dem PC/
Mac (vorzugsweise InDesign).
Wenn Sie an einem sicheren Dauerarbeitsplatz interes-
siert sind, reichen Sie bitt e Ihre aussagekräft igen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail oder Post bei uns ein.

Postf ach 1103 • 74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0
verwaltung@krieger-verlag.de

Mediengestalter (m/w/d)
für unseren Anzeigensatz

Krieger
Wir machen Mitteilungsblätter!

STELLENANZEIGE

Die Gemeinde Schnelldorf mit ca. 3.800 Einwohnern 
liegt in reizvoller Landschaft  des Naturparks 
Frankenhöhe in unmitt elbarer Nähe vom 
Autobahnkreuz A 6 und A 7. Zur Verstärkung unseres 
Teams möchten wir folgende Stellen neu besetzen:

• Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
als Mutt erschutz-/Elternzeitvertretung für das 
Bürgerbüro mit einem Beschäft igungsumfang von 
100 % zum 01. Juli 2023.

• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
mit einem Beschäft igungsumfang von 100 %
zum 01. August 2023.

Unser Angebot:
–  Leistungsgerechte Vergütung nach dem 

Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst (TVöD)
– Interessante und vielseiti ge Aufgabengebiete
– Ein engagiertes Team
– Fortbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann fi nden Sie den vollständigen Text mit ausführ-
lichen Informati onen zu den ausgeschriebenen Stellen 
auf unserer Homepage www.schnelldorf.de.

Wenn Sie sich vorstellen können, Ihre berufl iche Zukunft  
mit uns zu gestalten, freuen wir uns auf Ihre, aussage-
kräft ige Bewerbung bis spätestens 10. März 2023. Bitt e 
verwenden Sie nur Kopien, eine Rücksendung der Unter-
lagen erfolgt nicht.

Für weitere Auskünft e steht Ihnen die Geschäft sleitende 
Beamti n, Tina Hofmann-Meyer unter Tel. 07950 9801-25 
oder per Mail unter ti na.hofmann-meyer@schnelldorf.de
jederzeit gerne zur Verfügung.

Gemeinde Schnelldorf
Rothenburger Straße 13
91625 Schnelldorf

Gemeinde Schnelldorf

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage,
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

In schweren Zeiten helfen wir tragen

seit

45 Jahren

Eine Anzeige im Mitteilungsblatt erweckt besondere 

Aufmerksamkeit !


